


Gesetzliche Grundlage zur 
aufsuchenden Begleitung von Familien

Gesundheitsamt:

Seit 1997

Gesetz für den öffentlichen 
Gesundheitsdienst 

§11 ÖGDG 

…die unteren Gesundheitsbehörden 
haben für Personen in gesundheitlichen 
und sozialen Problemlagen, 
insbesondere für diejenigen, die 
aufsuchende Hilfe benötigen, einen 
Beratungsdienst vorzuhalten

Jugendamt:

Seit 2012 

Bundeskinderschutzgesetz 
§3 Abs. 4 KKG

…(das) Netzwerk soll … durch den 
Einsatz von Familienhebammen gestärkt 
werden. Das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
unterstützt den Aus- und Aufbau der 
Netzwerke Frühe Hilfen und den Einsatz 
von Familienhebammen 



Entwicklung der Aufsuchenden Elternberatung

1993 Auflösung der Mütterbratungsstellen in den Stadtbezirken

1993-2000 Hausbesuche bei allen Familien mit Neugeborenen

2001 Aufsuchendes Beratungsangebot für Eltern mit besonderem Bedarf 

2007 Präventionsprojekt „ Starthilfe“

2011 Sprechstunden für nicht krankenversicherte Schwangere und Kinder

2012 Einstellung von Familienhebammen und Familien-Gesundheits-und 
Kinderkrankenpflegerinnen (StA 51/StA 53)

2016 Beratungsangebot für Schwangere und Kinder bis zum 1.Lebensjahr 
in den Asylheimen durch zwei Hebammen in Teilzeit (StÄ 50/53 )

Gesundheitsamt





Entwicklung der Gesundheitsorientierten 
Familienbegleitung gemäß dem Bundeskinderschutzgesetz

2012 Inkrafttreten des Bundeskinderschutzgesetz – gesetzlicher Auftrag an die 
Jugendhilfe zum Einsatz von Gesundheitsfachkräften

2012 Einstellung von 4 Familienhebammen und Familien-Gesundheits-und 
Kinderkrankenpflegerinnen beim Gesundheitsamt in Kooperation mit dem 
Jugendamt

2013 Einstellung von 4 Familienhebammen bei vier Schwangerenberatungsstellen 
(Freie Träger) in Kooperation mit dem Jugendamt

2014 Gesundheitsamt ergänzt die bereits vorhandenen Stellen um eine 
Familien-Gesundheits-und Kinderkrankenpflegerin

2016 Einrichtung einer Koordinierungsstelle für den Einsatz der Gesundheitsfachkräfte

ab 2018 Regelförderung für den Einsatz von Gesundheitsfachkräfte (im Auftrag der 
Jugendhilfe)

Jugendamt



Gesundheitsorientierte 
Familienbegleitung im 
Auftrag der Jugendhilfe 





Dortmunder Hebammenhotline

Gesundheitsamt & Jugendamt

• Seit März 2012

• Bis Oktober 2012 einmal wöchentlich / 
erweitert

• Dienstags 15 bis 17 Uhr & Freitags 10 bis 12 Uhr

• Die Koordination der Gesundheitsfachkräfte 
berät Familien rund um Schwangerschaft und 
Geburt und vermittelt freiberufliche Hebammen 

• Finanziert aus dem Budget der Frühe Hilfen



Familiensprechstunde im Gesundheitsamt

Gesundheitsamt & Jugendamt

• seit April 2017 

• Donnerstags 14.00 – 18.00 Uhr nach Terminvereinbarung

• Hebamme ( Honorarkraft) berät und unterstützt Schwangere 
und Familien mit Kindern bis zum 1. Lebensjahr, u.a. Frauen, 
die keine freiberufliche Hebamme finden konnten

• Finanziert aus dem Budget der Frühe Hilfen





Familie M……..

• Vater und Mutter nicht verheiratet

• Vater ohne geklärten Aufenthaltsstatus

• Finanzielle Probleme

• Fehlende Ausstattung für die anstehende Geburt

• Kein soziales Netzwerk

• Mutter starke gesundheitliche Probleme / drohende Frühgeburt

Hilfenetzwerk: 

Hotline, Freiberufliche Hebamme, Jugendhilfedienst, Sozialpädagogische 
Familienhilfe, Start mit Stolpern, Mutter-Kind Einrichtung

Praxisbeispiel




